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European Employment Services (EURES) heißt das Programm der EU zur Beförderung der Arbeitnehmermobi­
lität über alle Grenzen in Europa hinweg. Die EURES Grenzpartnerschaft Bodensee vereint Arbeitsverwaltungen, 
Sozialpartner und öffentliche Einrichtungen aus Österreich, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland zu dem 
Ziel, einen offenen Arbeitsmarkt im Bodenseeraum zu schaffen. Dieses FaktenBlatt ist der Broschüre »Infos für 
Grenzgänger« Bodensee entnommen und dient der Selbsthilfe; für verbindliche Auskünfte kontaktieren Sie bitte die angegebenen 
Adressen. Querverweise und Hinweise auf Adressen in genannten Kapiteln beziehen sich auf die Broschüre insgesamt.
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Ö S T E R R E I C H  I  L I E C H T E N S T E I N  I  S C H W E I Z  I  D E U T S C H L A N D2.	 Besteuerung der 
Renten, Pensionen 
und einmaligen Kapitalauszahlungen

2.1   Grundsätzliches

Wo muss ich meine Rente bzw. Pension aus 
Grenzgängertätigkeit versteuern?
Die Rente oder Pension wird meist im Wohnsitzstaat nach 
den dortigen Regeln besteuert. Zwischen Österreich und 
Deutschland werden Zahlungen der gesetzlichen Renten- 
bzw. Pensionsversicherung nur im auszahlenden Staat, 
also im Beschäftigungsstaat, besteuert. Für Ruhegehälter 
aus einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst kann ebenfalls 
eine Besteuerung im auszahlenden Staat vorgesehen sein. 
Der Begriff „öffentlicher Dienst“ wird in den 4 Staaten der 
Bodenseeregion unterschiedlich interpretiert.

Wo werden einmalige Kapitalauszahlungen besteuert?
Kapitalleistungen der betrieblichen Personalvorsorge aus 
Liechtenstein werden im Fall eines privatrechtlichen Arbeits­
verhältnisses nur im Wohnsitzstaat besteuert. Bei der für 
öffentliche Arbeitsverhältnisse zuständigen Pensionsversi­
cherung für Staatspersonal gibt es die Möglichkeit der Aus­
zahlung als Kapitalleistung nur in Ausnahmefällen. 
Einmalige Kapitalleistungen der beruflichen Vorsorge aus 
der Schweiz werden sowohl im Kanton, in dem die jeweilige 
Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz hat, als auch am Wohnsitz 
des Empfängers besteuert. Bitte beachten Sie in den fol­
genden Abschnitten daher neben der Besteuerung in der 
Schweiz auch die Besteuerung am Wohnsitz in Österreich 
oder Deutschland.
Hinweis: Wenn Sie eine Auszahlung des Altersguthabens 
aus der betrieblichen Personalvorsorge als einmalige Kapi­
talleistung in Erwägung ziehen, sollten Sie sich zuvor über 
die damit verbundenen Steuereffekte informieren. Es kön­
nen wesentlich höhere Steuern als bei einer Auszahlung als 
monatliche Rente anfallen.

In den folgenden Abschnitten finden Sie, 
gegliedert nach Wohnsitzstaaten, Details zur 
Besteuerung der Altersbezüge in den 4 Staaten 
der Bodenseeregion. 

Die Angaben dienen der Orientierung und können eine 
Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen. Auskünfte 
erhalten Sie bei den Finanzämtern und Steuerverwaltungen. 
Die Adressen finden Sie im vorhergehenden Kapitel III.1 
Besteuerung der Arbeitseinkommen.

 

2.2	 Wohnsitz in Österreich
2.2.1	Renten und Kapitalleistungen 

aus Liechtenstein
Wo werden Renten besteuert?
Renten aus AHV, IV, UV (1. Säule) sowie Rentenzahlungen 
der betrieblichen Personalvorsorge (2. Säule) aufgrund 
eines früheren privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses wer­
den nur in Österreich besteuert. In Liechtenstein entfallen 
hierauf keine Steuern.
Rentenzahlungen aus der betrieblichen Personalvorsorge, 
die aus der Pensionsversicherung für das Staatspersonal 
erfolgen und aufgrund hoheitlicher Tätigkeit geleistet wer­
den, sind in Liechtenstein steuerpflichtig. Rentenzahlungen, 
welche aufgrund einer früheren Tätigkeit bei einer öffentlich-
rechtlichen Einrichtung ohne hoheitliche Befugnisse gewährt 
werden, sind in Österreich zu versteuern – auch wenn diese 
bereits in Liechtenstein besteuert wurden. Um eine Dop­
pelbesteuerung zu vermeiden, wird die liechtensteinische 
Steuer in Österreich voll angerechnet.

Wo werden einmalige Kapitalleistungen besteuert?
Sie sind im Falle eines privatrechtlichen Arbeitsverhält­
nisses nur in Österreich zu versteuern. 
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Österreich
Liechtenstein
Schweiz
Deutschland

2.2.2	Renten und Kapitalleistungen  
aus der Schweiz

Wo werden Renten besteuert?
Renten aus AHV, IV, UV (1. Säule) sowie Rentenzahlungen 
der beruflichen Vorsorge (2. Säule) aufgrund eines frühe­
ren privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses werden nur in 
Österreich besteuert. In der Schweiz entfallen hierauf keine 
Steuern.
Renten aus der beruflichen Vorsorge aufgrund eines frü­
heren Arbeitsverhältnisses bei einer öffentlich-rechtlichen 
Einrichtung unterliegen der Besteuerung in der Schweiz und 
sind in Österreich unter Progressionsvorbehalt von der Be­
steuerung freigestellt. Die Höhe des Steuerabzugs in der 
Schweiz ist abhängig vom Kanton, in dem die Vorsorgeein­
richtung ihren Sitz hat. 

Wie werden Kapitalleistungen in der Schweiz besteuert?
In der Schweiz wird bei einmaligen Kapitalauszahlungen der 
Pensionskassen immer eine Quellensteuer einbehalten. Der 
Steuersatz ist kantonal unterschiedlich. Die einbehaltene 
Quellensteuer kann zurückgefordert werden, sofern das zu­
ständige österreichische Finanzamt über die Auszahlung der 
Versicherungsleistung informiert worden ist. Hierfür ist eine 
Bestätigung notwendig. Dies ist bis zu 3 Jahre rückwirkend 
möglich.

2.2.3	Renten aus Deutschland

Wo werden Renten besteuert?
Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung (Deutsche 
Rentenversicherung, früher: LVA, BfA), die an ehemalige 
Grenzgänger gezahlt werden, sind grundsätzlich in Deutsch­
land zu versteuern. Aufgrund der Freibeträge fallen jedoch 
häufig keine Steuern an. In Österreich sind Renten aus der 
deutschen gesetzlichen Versicherung unter Progressions­
vorbehalt von der Besteuerung freigestellt. 
Wer zusätzliche Betriebsrenten aus Deutschland erhält, hat 
diese in Österreich zu versteuern.
Bei Renten, die aus einem öffentlichen Dienstverhältnis 
in Deutschland stammen, ist die Art der Besteuerung 
davon abhängig, ob die frühere Tätigkeit dem hoheitlichen 
oder privatwirtschaftlichen Bereich zuzurechnen ist. Zur 
Klärung dieser Frage sollten Sie mit dem zuständigen 
Wohnsitzfinanzamt Kontakt aufnehmen.

2.2.4	Besteuerung von Altersbezügen  
in Österreich

Wie werden Renten besteuert?
Pensionen bzw. Altersrenten werden zum normalen Einkom­
mensteuertarif besteuert. Renten aus den gesetzlichen 
Unfallversicherungen sind grundsätzlich steuerfrei.

Wie werden einmalige Kapitalleistungen besteuert?
Bei Kapitalleistungen ist ein Drittel der Auszahlung steuer­
frei. Für die verbleibenden zwei Drittel fällt Einkommensteu­
er je nach persönlichem Steuersatz an. In den Folgejahren 
der Kapitalauszahlung fallen auf die erwirtschafteten Zin­
serträge 25 % Kapitalertragssteuer an.

2.3	 Wohnsitz in der Schweiz
2.3.1	Pensionen aus Österreich

Wo werden Pensionen besteuert?
Pensionszahlungen an ehemalige Grenzgänger, die in der 
Schweiz wohnen, sind von der Besteuerung in Österreich 
freigestellt, wenn sie aus einem privatrechtlichen Arbeits­
verhältnis stammen. 
Bei Pensionszahlungen aus öffentlich-rechtlichen Arbeits­
verhältnissen steht das Besteuerungsrecht Österreich zu. 
Sie sind in der Schweiz unter Progressionsvorbehalt von der 
Besteuerung freigestellt.

2.3.2	Renten und Kapitalleistungen  
aus Liechtenstein

Wo werden Renten besteuert?
Renten aus AHV, IV, UV (1. Säule) sowie Rentenzahlungen 
der betrieblichen Personalvorsorge (2. Säule) aufgrund 
eines früheren privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses wer­
den nur in der Schweiz besteuert, in Liechtenstein entfallen 
hierauf keine Steuern.
Rentenzahlungen aus der betrieblichen Personalvorsorge, 
die aus der Pensionsversicherung für das Staatspersonal 
erfolgen, sind nur in Liechtenstein steuerpflichtig. 

Wo werden einmalige Kapitalleistungen besteuert?
Sie sind im Falle eines privatrechtlichen Arbeitsverhält­
nisses nur in der Schweiz zu versteuern. 

2.3.3	Renten aus Deutschland

Wo werden Renten besteuert?
Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung (Deutsche 
Rentenversicherung, früher: LVA, BfA) werden nur in der 
Schweiz besteuert. Bei der Zahlung von Beamtenpensionen 
an ehemalige Grenzgänger, die in der Schweiz wohnen, kön­
nen in Deutschland 4,5 % Steuern in Abzug gebracht werden.

2.3.4	Besteuerung von Altersbezügen  
in der Schweiz

Wie werden Renten besteuert?
Renten werden voll zum normalen Einkommensteuertarif be­
steuert. Für Altersrenten aus der beruflichen Vorsorge, die 
vor dem 1. Januar 2002 angelaufen sind, gilt eine Sonder­
regelung. 

Wie werden einmalige Kapitalleistungen besteuert?
Kapitalleistungen werden auf Bundesebene getrennt vom 
übrigen Einkommen zu einem Fünftel des Tarifs besteuert, 
auf Kantonsebene ebenfalls getrennt vom übrigen 
Einkommen zu besonderen Tarifen.

2.4	 Wohnsitz in Deutschland
2.4.1	Pensionen aus Österreich
Wo werden Pensionen besteuert?
Pensionen der Pensionsversicherungsanstalt an ehemalige 
Grenzgänger sowie andere Leistungen öffentlicher Ein­
richtungen sind grundsätzlich in Österreich zu versteuern. 
Aufgrund der Freibeträge fallen häufig jedoch keine Steuern 
an. In Deutschland sind österreichische Pensionen an ehe­
malige Grenzgänger unter Progressionsvorbehalt von der 
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Besteuerung freigestellt. Leistungen aus privaten Vorsorge­
einrichtungen sind in Deutschland zu versteuern.

2.4.2	Renten und Kapitalleistungen  
aus Liechtenstein

Wo werden Renten besteuert?
Renten aus AHV, IV, UV (1. Säule) sowie Rentenzahlungen 
der betrieblichen Personalvorsorge (2. Säule) aufgrund 
eines früheren privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses wer­
den nur in Deutschland besteuert. In Liechtenstein entfallen 
hierauf keine Steuern.
Rentenzahlungen der betrieblichen Personalfürsorge, die 
aus der Pensionsversicherung für das Staatspersonal 
erfolgen, sind in Liechtenstein steuerpflichtig. Sie werden 
jedoch auch in Deutschland besteuert, wobei der liechten­
steinische Steuerbetrag auf die deutsche Einkommensteuer 
angerechnet wird. 

Wo werden einmalige Kapitalleistungen besteuert?
Sie sind im Falle eines privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses 
nur in Deutschland zu versteuern. 

2.4.3	Renten und Kapitalleistungen  
aus der Schweiz

Wo werden Renten besteuert?
Renten aus AHV, IV, UV (1. Säule) sowie Rentenzahlungen 
der beruflichen Vorsorge (2. Säule) aufgrund eines frühe­
ren privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses werden nur in 
Deutschland besteuert. In der Schweiz entfallen hierauf 
keine Steuern.
Renten aus der beruflichen Vorsorge aufgrund eines frü­
heren Arbeitsverhältnisses bei einer öffentlich-rechtlichen 
Einrichtung unterliegen in der Schweiz einem pauschalen 
Steuerabzug von 4,5 %, sofern die steuerpflichtige Person 
schon immer in Deutschland gewohnt hat und Grenzgänger 
war. Wenn die betreffende Person während dem Erwerbs­
leben jedoch mehrheitlich in der Schweiz gewohnt hat und 
erst später nach Deutschland ausgewandert ist, kann die 
Quellensteuer auf 10 % erhöht werden.

Wie werden Kapitalleistungen in der Schweiz besteuert?
In der Schweiz wird bei einmaligen Kapitalauszahlungen der 
Pensionskassen immer eine Quellensteuer einbehalten. Der 
Steuersatz ist kantonal unterschiedlich. Die einbehaltene 
Quellensteuer kann zurückgefordert werden, sofern das 
deutsche Finanzamt über die Auszahlung der Versicherungs­
leistung informiert worden ist. Hierfür ist eine Bestätigung 
erforderlich.

2.4.4	Besteuerung von Altersbezügen  
in Deutschland

Wie werden Renten besteuert? 
Es gilt das Alterseinkünftegesetz. Dieses sieht nach einer 
langjährigen Übergangsphase eine volle Besteuerung der 
Renten vor. Im Gegenzug steigen die Beitragsanteile, die 
bei der Renteneinzahlung von der Steuer abgesetzt werden 
können, ebenfalls auf 100 %.
Im Jahr 2005 wurden Renten erstmals nicht mehr mit dem 
sogenannten Ertragsanteil, sondern zu 50 % besteuert. 
Dieser Prozentsatz steigt jährlich um 2 Prozentpunkte und 
nach 2020 um jährlich 1 Prozentpunkt an. Bei erstmaligem 
Rentenbezug im Jahr 2011 wird die Rente folglich zu 62 % 
besteuert und zwar ein Leben lang. Erst bei Rentenbeginn 
im Jahr 2040 sind Alterseinkünfte zu 100 % zu versteuern.
Selbstverständlich gelten auch für Rentner diverse Freibe­
träge wie beispielsweise der steuerliche Grundfreibetrag 
von jährlich 8.004 € (2011). Faktisch bedeutet dies, dass 
momentan ein Großteil der Rentner von der Steuer befreit 
ist.
Hinweis: Steuerpflichtige, die bis zum 31. Dezember 2004 
mindestens 10 Jahre lang Beiträge an die AHV und Pensi­
onskassen in der Schweiz oder Liechtenstein entrichtet 
haben, die über den jeweiligen Höchstbeiträgen in der 
deutschen gesetzlichen Rentenversicherung lagen, können 
einen Antrag auf Besteuerung eines Teils der Rente mit dem 
Ertragsanteil stellen. Dieser beträgt bei erstmaligem Ren­
tenbezug im Alter von 65 Jahren 18 % der Rentenzahlung.

Wie werden einmalige Kapitalleistungen besteuert?
Die Besteuerung von einmaligen Kapitalleistungen der be­
trieblichen/beruflichen Altersvorsorge aus Liechtenstein 
oder der Schweiz wurde durch das Alterseinkünftegesetz 
aus dem Jahr 2004 grundlegend neu geregelt. Einmalige 
Kapitalauszahlungen werden im Jahr 2011 mit 62 % des 
gesamten Betrages beim zu versteuernden Einkommen be­
rücksichtigt. Wie bei der Besteuerung der laufenden Renten, 
erhöht sich der steuerpflichtige Anteil jährlich um 2 Prozent­
punkte bis zum Jahr 2020, danach bis zum Jahr 2040 um 
1 Prozentpunkt. Häufig ergibt sich bei der Auszahlung ein­
maliger Kapitalleistungen aufgrund des progressiven Steu­
ertarifs insgesamt ein höherer Steuerbetrag als bei einer 
Auszahlung als monatliche Rente.
Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie eventuell 
auf Antrag eine günstigere Besteuerung erhalten. Dies 
könnte dann möglich sein, wenn Sie bis zum 31. Dezember 
2004 mindestens 10 Jahre lang an eine Altersvorsorgein­
richtung Beiträge gezahlt haben, die über dem Höchstbei­
trag der gesetzlichen Rentenversicherung für das jeweilige 
Jahr lagen.
Achtung! Bevor Sie sich für eine Kapitalleistung und gegen 
eine monatliche Rente entscheiden, sollten Sie sich auf je­
den Fall an Ihr Finanzamt wenden. Dort sollten Sie sich über 
die steuerlichen Auswirkungen beider Auszahlungsvarianten 
informieren und um einen schriftlichen Vorabbescheid für 
den Fall einer Kapitalauszahlung bitten.
Auf einmalige Kapitalleistungen müssen über 10 Jahre 
verteilt Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge geleistet 
werden. Als Bemessungsgrundlage wird monatlich der 120. 
Teil der Kapitalauszahlung herangezogen.
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